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Die Absage des Termins
kann zum Ausschluss führen

Im Verhandlungsverfahren wen-
det sich der öffentliche Auftrag-
geber an ausgewählte Unterneh-
men, um über die Angebote zu
verhandeln. Doch was ge-
schieht, wenn ein Bieter an
einem angesetzten Verhand-
lungstermin nicht teilnimmt?

NÜRNBERG. Im Gegensatz zum offe-
nen und nicht offenen Ausschrei-
bungsverfahren können Auftragge-
ber im Verhandlungsverfahren mit
den Bietern über Vertragsinhalte und
Preise verhandeln. Ziel ist es, die An-
gebote dabei so zu verbessern, dass
der öffentliche Auftraggeber genau
die Liefer- und Dienstleistungen be-
schaffen kann, die auf seinen konkre-
ten Bedarf zugeschnitten sind. Dies
ist besonders bei komplexen Aufträ-
gen möglich oder wenn sich der
genaue Leistungsumfang
nicht genau unter Verweis
auf Normen oder techni-
sche Spezifikationen defi-
nieren lässt.

Erstangebot muss
vorliegen

Für das Verhand-
lungsverfahren kann
sich der öffentliche
Auftraggeber mit
oder ohne Teilnah-
mewettbewerb an
ausgewählte Unter-
nehmen wenden. Er
lädt dann mindes-
tens drei Unterneh-
men zur Angebots-
abgabe ein. Die
ausgewählten
Unternehmen
können dann
ihre ersten Angebote einreichen und
werden daraufhin zur Verhandlung
aufgefordert. Im Unterschied zum

wettbewerblichen Dialog müssen die
Gespräche im Verhandlungsverfah-
ren also grundsätzlich auf Basis eines
eingereichten Erstangebots stattfin-
den. Erst nach Abschluss der Ver-
handlungen reichen die Bieter ihre
endgültigen Angebote ein.

Auch über Preis oder Kosten darf
verhandelt werden

Die Verhandlungsthemen können die
Qualität, den Lieferumfang, Ge-
schäftsklauseln sowie soziale und
umweltbezogene Aspekte umfassen,
sofern diese nicht Mindestanforde-
rungen oder Zuschlagskriterien be-
rühren. Auch über Preis oder Kosten

darf verhandelt werden. Dies erlaubt
Paragraf 17 Absatz 10 der Vergabever-
ordnung (VgV). Gemäß Paragraf 17
Absatz 13 Satz 1 VgV muss der öffent-
liche Auftraggeber bei den Verhand-
lungen alle Bieter gleich behandeln.

Die VgV gibt jedoch keine spezi-
fischen Regeln für die Ausgestaltung
von Verhandlungsterminen vor. Als

Herr des Verfahrens bestimmt

der öffentliche Auftraggeber den Ab-
lauf eines Verhandlungstermins,
unter Beachtung der Vergabegrund-
sätze, insbesondere der Gleichbe-
handlung und Verhältnismäßigkeit.
Dazu zählen die Festlegung der Bie-
terreihenfolge, der zeitlichen Dauer,
der Tagesordnung, des Orts (präsent,
virtuell oder hybrid) und insbesonde-
re des Datums der Verhandlungen.

Wenn die Verhandlungenmit den
Bietern über mehrere Tage stattfin-
den, ist es ratsam, die Einladungen
zu den Gesprächen zeitlich gestaffelt
zu versenden. Dadurch wird allen
Bietern die gleiche Vorbereitungszeit
gewährt. Es dürfte auch keine Verlet-
zung des Vergaberechts darstellen,

wenn einem Bieterwunsch nach vir-
tuellen Verhandlungen anstelle von
persönlichen Verhandlungen ent-
sprochen wird. Die Dokumentation
des Verhandlungstermins durch den
Auftraggeber sollte selbstverständ-

lich sein, wie es Paragraf 8 Absatz 1
Satz 2 VgV vorsieht.

Die Vergabekammer Südbayern
hat in ihrem Beschluss vom 9. Sep-
tember 2014 (Aktenzeichen: Z3-3-
3194-1-35-08/14) klargestellt, dass
Bieter nicht nach eigenem Ermessen
über ihre Teilnahme an Terminen im
Verhandlungsverfahren entscheiden
können. Wenn ein Bieter einen vom
öffentlichen Auftraggeber festgeleg-
ten Termin nicht wahrnehmen kann,
muss er entweder um einen alterna-
tiven Termin bitten oder die Termin-
setzung rügen und gegebenenfalls
eine Nachprüfung beantragen, so-
fern der anberaumte Verhandlungs-
termin vergaberechtswidrig ist.

Bieter muss einen Termin rügen,
um nicht ausgeschlossen zu werden

In dem von der südbayerischen Ver-
gabekammer behandelten Fall wur-
de einem Unternehmer lediglich
einen Tag vor dem Verhandlungster-
min eine Einladung zugesandt, was
unverhältnismäßig kurz ist. Lehnt ein
Bieter eigenmächtig und ohne for-
melle Rüge die Teilnahme an einem
festgelegten Verhandlungstermin ab,
führt dies zu seinem Ausscheiden aus
dem Verhandlungsverfahren. Des
Weiteren hat das Oberlandesgericht

München in einemBeschluss vom 20.
März 2013 (Aktenzeichen: Verg 5/13)
festgestellt, dass erst recht kein Zwei-
fel am Rückzug eines Bieters aus dem
Verhandlungsverfahren besteht,
wenn dieser dem öffentlichen Auf-
traggeber explizit mitteilt, dass er an
einem festgelegten Verhandlungster-
min nicht teilnehmen wird. Ein sol-
cher Bieter hat dann die gleiche Stel-
lung wie jemand, der sich von vorn-
herein nicht beworben hat, und ver-
liert das Recht, ein Nachprüfungsver-
fahren einzuleiten.

Angebote verhandeln

Der öffentliche Auftraggeber verhan-
delt mit den Bietern über die von ih-
nen eingereichten Erstangebote und
alle Folgeangebote,mit Ausnahmeder
endgültigen Angebote, mit dem Ziel,
die Angebote inhaltlich zu verbes-
sern. Das regelt Paragraf 17 Absatz 10
der Vergabeverordnung. Dabei darf
über den gesamten Angebotsinhalt
verhandelt werdenmit Ausnahme der
vom öffentlichen Auftraggeber in den
Vergabeunterlagen festgelegten Min-
destanforderungen (wie etwa Mit-
arbeiterzahl und Umsatzhöhe) und
Zuschlagskriterien.

Holger Schröder,
Fachanwal t für Vergaberecht , Par tner
Rödl & Par tner , Nürnberg

„Lehnt ein Bieter die Teilnahme am
Verhandlungstermin ab, führt dies zu
seinem Ausscheiden aus dem Verfahren.“
Holger Schröder,
Fachanwalt für Vergaberecht, Partner Rödl & Partner, Nürnberg

Verhandeln im
Verfahren

Für das Verhandlungsverfahren kann sich der öffentliche Auftraggeber
an ausgewählte Unternehmen wenden. ILLUSTRATION: IMAGO/SCUSI

In eigener Sache

Hinweis für
unsere
Abonnenten

Aufgrund von gestiegenen Herstel-
lungs- und Druckkosten sind wir lei-
der gezwungen, die Preise für den
Staatsanzeiger im kommenden Jahr
2025 leicht anzupassen. Wie bisher
erhalten Sie beim Premium-Abo ge-
meinsam mit dem Print-Abo des
Staatsanzeigers ein komfortables E-
Paper mit Suchfunktion und Archiv.

Das Kombi-Jahresabo Premium
kostet künftig 199,00 Euro. Das Kom-
bi-Abo inklusive Landesausschrei-
bungsblatt liegt bei 379,00 Euro im
Jahr.AllePreisebeinhaltendie gesetz-
liche Mehrwertsteuer.

Wir danken für Ihr Verständnis!
Ihr Staatsanzeiger

Über 130 Milliarden Euro
an Aufträgen vergeben
Bundesregierung veröffentlicht Daten aus der Vergabestatistik

BERLIN. Für knapp 132 Milliarden
Euro hat die öffentliche Hand im Jahr
2022 Güter und Dienstleistungen ein-
gekauft. Das geht aus einer Antwort
der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage (Drucksache 20/13199) der
Fraktion Die Linke hervor.

Eine statistische Datenerhebung
zum Volumen der öffentlichen Auf-
tragsvergabe in Deutschland findet
erst seit Einführung der Vergabesta-
tistik statt. Diese hat den operativen
Betrieb im Oktober 2020 aufgenom-
men. Eine Vollständigkeit der Daten
der Vergabestatistik sei noch nicht ge-
geben, da nicht alle Auftraggeber alle
Vergaben gemeldet hätten, erklärt die
Bundesregierung.

Sie taxiert das Volumen der öf-
fentlichen Auftragsvergabe bei offe-
nen Verfahren für das Jahr 2022 auf
über 56 Milliarden Euro. Nicht offe-
ne Verfahren beliefen sich auf 4,55
Milliarden Euro und beschränkte
Ausschreibungen mit und ohne Teil-
nahmewettbewerb auf 4,35 Milliar-
den Euro. Bei den Verhandlungsver-

gaben und freihändigen Verfahren
mit und ohne Teilnahmewettbewerb
liegt das Auftragsvolumen bei über 43
Milliarden Euro.

Laut Vergabestatistik wurde 2022
weit mehr als ein Drittel (36,56 Pro-

zent) des Gesamtvolumens an
Kleinstunternehmen sowie kleine
und mittlere Unternehmen verge-
ben. Sie erhielten Aufträge im Wert
von 45,50Milliarden Euro bei 123 069
Vergaben.

Das Bild, inwieweit Nachhaltig-
keitskriterien bei Vergaben berück-
sichtigt wurden, ist noch vage. Denn
die Vergabestatistikverordnung ver-
pflichtet die Vergabestellen nur für
Vergaben oberhalb der EU-Schwel-
lenwerte zu differenzierten Angaben.
So enthielten in der Leistungsbe-
schreibung knapp 13 Prozent der Ver-
gabe oberhalb der EU-Schwellenwer-
te entsprechende Nachhaltigkeitskri-
terien. Bei den Zuschlagskriterien lag
dieser Wert bei knapp sechs Prozent.

Bei etwa sieben Prozent der Auf-
träge der Auftraggeber auf Bundes-
ebene war das Zuschlagskriterium zu
100 Prozent der Preis. Auf Ebene der
Bundesländerwar dies bei fast 15 Pro-
zent der Fall. Auf kommunaler Ebe-
ne ging es bei rund einem Drittel der
Verfahren allein um den Preis. (leja)

Öffentliches Auftragsvolumen 
ober- und unterhalb 
der EU-Schwellenwerte

Oberhalb der 
EU-Schwellenwerte

Unterhalb der 
EU-Schwellenwerte

Jahr 2022, in Milliarden Euro

Gesamte Vergaben: 131,65 Mrd. Euro Qu
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Ausschreibungen
oft Anlass für Frust
Eine Studie untersucht Emotionen bei Bietern

BONN. KMUbeklagenhäufig eine ho-
he bürokratische Belastung, wenn sie
sich an öffentlichen Ausschreibun-
gen beteiligen. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie des Instituts für
Mittelstandsforschung in Bonn. Die
Forscher haben dafür an drei Unter-
nehmen aus der Baubranche unter-
sucht,wie hochdie bürokratiebeding-
ten Kosten dabei sind.

Diese sinken tendenziell mit der
Unternehmensgröße. Das kleinste
Unternehmen hat mit etwa 3070 Euro
je Ausschreibung die höchsten Kos-
ten, für das kleine und das mittlere
Unternehmen sind diese etwa drei
Mal geringer.

Größere Unternehmen dagegen
habenniedrigereKosten jeAusschrei-
bung durch Skaleneffekte und Routi-
ne, aber auch aufgrund von geringe-
ren Lohnkosten. Denn anstelle der
Geschäftsführung übernehmen oft
spezialisierte Angestellte Teile der
Antragsstellung.

Die höchsten monetären Kosten
entstehen bei der Angebotserstel-

lung. Sie gehen einher mit negativen
Emotionen, allerdings seien diese
nicht so stark ausgeprägt, weil die
Unternehmen die Notwendigkeit die-
ses Schritts nachvollziehen könnten,
so die Forscher.

Anders sieht es bei der Zusam-
menstellung der Formalien, der Su-
che nach Ausschreibungen oder bei
der Angebotsabgabe aus: Hier füh-
ren teils nicht nachvollziehbare Infor-
mationspflichten und ineffiziente Be-
arbeitungsprozesse dazu, dass in den
Unternehmen Frust, Ärger und Wut
entstehen.

Um auch künftig eine ausreichen-
de Beteiligung von KMU an öffentli-
chen Ausschreibungen sicherzustel-
len, sollten Auftraggeber bürokrati-
sche Belastungen abbauen. Die For-
scher empfehlen sogar prioritär die
„psychologischen Kosten“ abzu-
bauen. Für Entlastung könne hierbei
sorgen, wenn Unternehmen nicht
wiederholt Informationen liefern
müssen, die bereits anderen staatli-
chen Stellen vorliegen. (leja)

Ausschreibung der
S-Bahn in Berlin
verzögert sich
BERLIN. Das sich seit Jahren hinzie-
hende Vergabeverfahren für den
künftigen Betrieb eines Großteils des
Berliner S-Bahn-Netzes verzögert
sich erneut. Das meldet die Tageszei-
tung taz. Danach ist die Frist für die
Abgabe verbindlicher Angebote für
den milliardenschweren Auftrag
abermals verschoben worden – be-
reits zum sechsten Mal seit März die-
ses Jahres. Der letzte Termin wurde
an diesem Montag gerissen. Jetzt sei
der 20. Februar 2025 als neues Ziel-
datumausgegebenworden, sodie taz.

Zur Begründung hatte die Senats-
verkehrsverwaltung auf die anstehen-
de Regierungsbildung in Branden-
burg hingewiesen, das neben Berlin
beim S-Bahn-Betrieb mitentscheidet.
Das Verfahren war im Jahr 2020 ge-
startetworden, damalsnochunter der
rot-rot-grünen Regierung. (sta)
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